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Zeichenerklärung 
(Nach DIN 55301) 

  
0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts 

- nichts vorhanden (genau Null) 

. Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten 

x Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll 

... Angabe fällt später an 

/ keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug 

( ) Aussagewert eingeschränkt, da die Zahl Fehler aufweisen kann 

p vorläufige Zahl 

r berichtigte Zahl 

s geschätzte Zahl 
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Vorbemerkungen 
 
Rechtsgrundlage 
Die Rechtsgrundlage für die Durchführung der Straßenverkehrsunfallstatistik bildet das Verkehrsstatistikgesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 20. Februar 2004 (BGBl. I S. 318), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes 
vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246), in Verbindung mit dem Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke 
(Bundesstatistikgesetz – BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246). 
 
Berichtskreis 
Die Statistik der Straßenverkehrsunfälle erfasst alle Unfälle, zu denen die Polizei herangezogen wurde. Grundlage für 
die Statistik sind die Durchdrucke der im Grundaufbau bundeseinheitlichen Verkehrsunfallanzeigen, die von den 
aufnehmenden Polizeibeamten ausgefüllt und von den Polizeidienststellen regelmäßig an die statistischen Lan-
desämter weitergeleitet werden. 
 
Die Statistik berücksichtigt bei Unfällen mit Personenschaden oder schwerwiegenden Unfällen mit Sachschaden 
verschiedene Merkmale 
 - zu Unfallstelle, Datum, Uhrzeit und allgemeinen Unfallursachen, 

- zu den beteiligten Verkehrsteilnehmern, 
- zu den beteiligten Fahrzeugbenutzern, 
- zu den verunglückten Mitfahrern und 
- zu den beteiligten Verkehrsmitteln. 

 
Bei allen anderen Unfällen erfasst die Statistik lediglich die Gesamtzahl, gegliedert nach Unfällen auf Autobahnen und 
sonstigen Straßen. Letztere werden untergliedert nach Unfällen innerhalb und außerhalb geschlossener Ortschaften. 
 
 

Begriffe 
 
Unfälle 
Zufällige Ereignisse im Zusammenhang mit dem Fahrverkehr auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, bei denen 
mindestens einem der Verkehrsteilnehmer Personen- und / oder Sachschaden entstanden ist. 
 

Unfall mit Getöteten 
Mindestens ein getöteter Verkehrsteilnehmer. 
 

Unfall mit Schwerverletzten 
Mindestens ein schwer verletzter Verkehrsteilnehmer, aber keine Getöteten. 
 

Unfall mit Leichtverletzten 
Mindestens ein leicht verletzter Verkehrsteilnehmer, aber keine Getöteten und keine Schwerverletzten. 
 

Schwerwiegender Unfall mit Sachschaden (im engeren Sinne) 
Straftatbestand oder Ordnungswidrigkeit (Bußgeld) und wenn gleichzeitig mindestens ein Kraftfahrzeug auf Grund 
eines Unfallschadens von der Unfallstelle abgeschleppt werden muss (nicht fahrbereit). Dies betrifft auch Fälle mit 
Alkoholeinwirkung. 
 

Sonstiger Sachschadensunfall unter Alkoholeinwirkung 
Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinwirkung und alle beteiligten Kraftfahrzeuge waren fahrbereit. 
 
Verunglückte 
Personen, die bei einem Unfall verletzt oder getötet wurden. 
 

Getötete 
Personen, die an der Unfallstelle getötet wurden oder innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen starben. 
 

Schwerverletzte 
Personen, die unmittelbar nach dem Unfall zur stationären Behandlung von mindestens 24 Stunden in ein Kranken-
haus eingeliefert wurden. 
 

Leichtverletzte 
Personen, deren Verletzungen ambulant behandelt wurden. 
 

Beteiligte 
Fahrzeugführer oder Fußgänger, die selbst oder deren Fahrzeug bei einem Straßenverkehrsunfall Schäden erlitten 
oder hervorgerufen haben. Hierzu rechnen nicht die Mitfahrer. 
 

Unfallursachen 
Hierunter sind die polizeilich festgestellten unmittelbaren Ursachen und Umstände zu verstehen, die zum Unfall 
führten. 
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